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FÖDERALISMUS

Hans-Ernst Böttcher

Ansätze zur Reform des 
Länderfinanzausgleichs -  eine Replii<

In der Oktoberausgabe des WIRTSCHAFTSDIENST veröffentlichten wir einen 
Beitrag von Dr Peter Bartsch und Henning Probst mit dem Titel „Ansätze zur Reform 

des Länderfinanzausgleichs"\ Hierzu eine Replik von Hans-Ernst Böttcher.

Wer. w ie der Verfasser d ieser Zeilen, aus juristi- 
scfier, genauer; verfassungsrecfitlichier Perspek

tive über das von Bartschi und Probst angesprochene 
Problem nachzudenken hat, wird m it Interesse G edan
ken aus ökonom ischer Sicht zu d ieser Frage lesen. Die 
interdisziplinäre Neugier weicht aber bald der -  um es 
vorsichtig auszudrücken -  Skepsis gegenüber den Vor

schlägen von Bartsch und Probst. Sie sind, w ie ich 
meine, aus der Sicht der w irtschaftlich benachteiligten 
norddeutschen Länder und insbesondere der S tadt
staaten und Seehäfen Hamburg und Bremen nicht ge 
rade zu begrüßen. Vor allem sind sie jedoch unter der
zeit geltendem  (Finanz-)Verfassungsrecht nicht um 
setzbar und darüber hinaus m it der bundesstaatlichen 
O rdnung nicht vereinbar, ich will meine Kritik begrün
den.

Um die Problem e des F inanzausgleichs zu be leuch
ten. stellen Bartsch und Probst zunächst die erneuten 
Norm enkontrollanträge Ham burgs und Bremens zum 
Bundesverfassungsgericht wegen der Bestim m ungen 
des F inanzausgleichsgesetzes (FAG) in der Fassung 
der Verkündung vom 28. 1. 1988 vor. Bekanntlich hatte 
das Bundesverfassungsgericht in seinem  Urteil vom 
2 4 .6 .1 9 8 6  (BVerfGE 72. S. 330 ff.) dem G esetzgeber in 
Auslegung des Art. 107 GG weitre ichende Vorgaben auf 
den Weg gegeben, w ie hinsichtlich des Aushandelns e i
nes derartigen Gesetzes und hinsichtlich seiner Inhalte 
der F inanzausgleich zukünftig auszusehen habe. Weil 
der G esetzgeber das Urteil nur unzureichend um ge
setzt hat. haben sich Hamburg im April und Bremen im 
Juli 1988 veranlaßt gesehen, erneut vor dem  Bundes
verfassungsgericht im Norm enkontrollverfahren zu kla
gen.

Kritik ist zunächst daran anzum elden, wie die Verfas
ser den Brem er Norm enkontrollantrag vom 7. 7. 1988

H ans-Ernst Böttcher, 44, is t R ichter am Hanseati
schen O berlandesgericht in Brem en und z u r Ze it 
zum  S enator fü r Finanzen in Brem en abgeordnet.

204

darste llen. Auch wenn dies nur der geringere Teil der Kri
tik ist, soll er hier nicht verschw iegen werden. Unzutref
fend ist es, wenn sie (S. 535 f.) gleich sieben Punkte als 
„im  Vordergrund des Norm enkontrollantrags der Freien 
Hansestadt Bremen stehen(d)“ darstellen. Dies sind 
näm lich nicht weniger als alle Punkte, die überhaupt in 
dem Antrag abgehandelt werden, und zwar m it sehr un
terschied lichem  Gewicht.

So richtig es ist, daß derverfassungsrechtliche Angriff 
gegen die Bestim m ungen des Zweiten Abschnitts des 
FAG auch darauf gestützt w ird, daß Bremen bei der Ab
geltung der Hafenlasten (§ 7 Abs. 3 FAG) sowie den 
Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) wegen Nach
te ilsausgle ichs für die Jahre 1983 bis 1986 (§ 11 a Abs. 2 
FAG) und w egen Kosten po litischer Führung (§ 11 a Abs. 
3 FAG) unzureichend berücksichtigt ist, so deutlich ste
hen doch im Vordergrund der A rgum entation die Kritik 
an der bundesstaatsw idrigen Entstehungsgeschichte 
des G esetzentwurfes sow ie die evidenten verfassungs
rechtlichen M ängel bei der E inwohnerwertung (§ 9 Abs. 
2 FAG) und der N ichtberücksichtigung der extremen 
Haushaltsnotlage Brem ens (§ 11a Abs. 3 F A G )-u n te r  
Verletzung des föderativen G leichbehandlungsgebo
tes, insbesondere im Verhältnis zum Saarland.

Aber diese Anm erkungen sind, w ie oben gesagt, der 
geringere Teil der Kritik. Entscheidend bleiben die Vor
schläge von Bartsch und Probst, w ie man bei unter
schiedlichen Beteiligten m it unterschiedlichen Interes
sen einen optim alen Ausgle ich herste llen könne. Sie ha
ben dabei ihrem Bekunden nach insbesondere die Inter
essen der M inderheit im Auge.

Die vorgeschlagenen Lösungen werden weder den 
Interessen der M inderheit der Bundesländer, insbeson
dere aus der S icht der norddeutschen Stadtstaaten, ge
recht, noch sind sie überhaupt geeignet, einen Interes
senausgle ich zu gewährle isten; überdies lassen sie 
sich mit der bundesstaatlichen Ordnung nach dem

'  P. B a r t s c h .  H.  P r o b s t :  A n sä tze  zu r R e fo rm  des Lan d e rfi
nan zausg le ichs . in: W IR T S C H A F T S D IE N S T , 68. Jg . (1988), H. 10, S. 
533  ff.
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Grundgesetz nicht vereinbaren. (Die Verfasser ahnen 
dies offenbar selbst, w ie sich aus ihrem Schlußsatz S. 
540 „Ungeachtet aller hierm it verbundenen verfas
sungsrechtlichen . . .  Schw ierigkeiten . . . “ ergibt.)

Der Lösungsvorschlag von Bartsch/Probst besteht 
aus einem Modell, das -  in ihrer W ortwahl -  Bedarfsele
mente aus dem (horizontalen) Länderfinanzausgleich 
herausnimmt und ein System  (vertikaler) Ergänzungs
zuweisungen schafft, bei dem, w ie die Verfasser selbst 
sagen (S. 540), eine weitere Verlagerung von Entschei
dungskompetenzen auf den Bund erfolgt.

„Herausnahme von Bedarfselem enten aus dem  hori
zontalen F inanzausgleich“ kann doch nur bedeuten, 
daß die Hafenlasten der beiden Hansestädte nicht mehr 
vorab im Länderfinanzausgleich berücksichtigt werden, 
sondern voll in die D isposition des Bundes fallen. Man 
mag darüber streiten können, ob es schulm äßiger Fi
nanzwissenschaft entspricht, daß das Bundesverfas
sungsgericht in seinem Urteil (Le itsatz 7 und S. 401) den 
Sonderbedarf, der durch die Vorhaltung der großen See
häfen zugunsten der Ländergem einschaft und des Bun
des entsteht, im Länderfinanzausgleich und nicht bei 
den Bundesergänzungszuweisungen berücksichtigt se
hen will. Nachdem aber das Bundesverfassungsgericht 
diese historisch gewachsene System atik des G esetzge
bers gebilligt hat, ist es unerfindlich, warum  gerade aus 
der Sicht einer der beiden norddeutschen Hansestädte 
hier eine Position, die im ersten Streitverfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht ausdrücklich bestärkt wor
den ist, aufgegeben werden soll, zum al -  w ie noch zu 
zeigen sein wird -  nach dem  Ansatz von Bartsch/Probst 
die Länder bei der Schaffung eines neuen System s von 
Bundesergänzungszuweisungen weit weniger sollen 
mitreden können, als dies, unter Berücksichtigung der 
Verfahrensvorgaben durch das Bundesverfassungsge
richt im Urteil vom 24. 6. 1986, nach gültigem  FAG der 
Fall ist.

Bedarfselemente im horizontalen Länderfinanzaus
gleich nicht mehr zu berücksichtigen, heißt weiterhin 
(vgl. S. 539), auch das stadtstaatenspezifische Instru
ment der E inwohnerwertung zur D isposition zu stellen, 
ebenfalls zugunsten eines fragwürd igen Instrum ents 
von an seine Stelle tretenden E rgänzungszuweisungen.

Falsche Folgerung

Wie wird dies nun von Bartsch und Probst begründet? 
Zutreffend weisen die Verfasser darauf hin (S. 536 f.), 
daß die Einigung unter Ländern unterschiedlicher S truk
tur und Interessen äußerst schw ierig ist, daß insbeson
dere den Ländern, die politisch in der M inderheit stehen,
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eine Durchsetzung ihrer Interessen schwerfällt. Eben
falls zutreffend verweisen Bartsch und Probst (S. 537) -  
ganz allgem ein -  darauf, daß „be i g le icher M itglieder
zahl und heterogener werdender Zusam m ensetzung“ 
von w ie im m er gearteten Gruppen, die auf eine Kon
sensfindung angew iesen sind, Verfahrensfragen für 
den einzelnen zunehm end an G ew icht gewinnen.

Hieraus z iehen die Verfasser aber eine falsche Folge
rung. Statt näher zu untersuchen, woran das gem ein
sam e Aushandeln des Kom prom isses und die Konsens
bildung scheitern, und statt den nach ihrer eigenen A na
lyse zunehm end an G ew icht gew innenden Verfahrens
fragen die Aufm erksam keit zu w idmen, die ihnen zu
kommt, wählen sie einen Lösungsweg, der geradezu 
darauf angelegt ist, die Interessen der M inderheit und 
insbesondere der kle inen und strukturell benachteilig
ten Länder unter den T isch fallen zu lassen: Sie wollen 
den Verhandlungs- und Einigungsprozeß nun auch de 
jure abschaffen, nachdem  er in verfassungsw idriger 
Praxis schon entfa llen ist.

Statt die Position der Länder im F inanzausgleich zu 
stärken, statt auf die E inhaltung der prozeduralen und 
m ateriellen Rechte der Länder zu dringen, schlagen sie 
vor, von dem  von ihnen „b rüderlich “ genannten System 
des horizontalen Länderfinanzausgle ichs hinsichtlich 
der Bedarfselem ente abzugehen. Statt dessen sch la
gen sie, m it bezeichnender Begrifflichkeit, ein „vä te rli
ches“ System  vor, bei dem  -  der Leser ahnt es bei d ie 
ser W ortwahl -  der Bund als „V ater“ die entscheidende 
Rolle spielt.

Ihr Modell s ieht von der Anm eldung von Sonderbedar- 
fen durch die Länder bis zur Festlegung von Verte ilungs
schlüsseln für die im ersten Schritt ausgewählten Be
darfslagen durch den Bund insgesam t sechs Stufen vor, 
von denen bis auf die erste alle in die Kom petenz des 
Bundes fallen; es sind dies außer der schon genannten 
letzten Stufe:

□  die Entscheidung des Bundes über die Auswahl der 
gesondert zu berücksichtigenden Bedarfslagen,

□  die Festlegung der Ausg le ichsm asse für jeden ein
zelnen der im ersten Schritt ausgewählten Sonderbe- 
darfe,

□  die Entscheidung über die G esam thöhe der an die 
Länder zu verteilenden BEZ sowie

□  die Quantifiz ierung der ausgewählten Bedarfslagen.

Das ist natürlich einfach und effizient (letzteres wird 
auch m ehrfach von Bartsch und Probst hervorgeho
ben), es ist aber keineswegs ein Schritt zu m ehr G erech
tigkeit, w ie die Autoren annehm en. Man kann doch das
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Problem, das -  w ie zuvor richtig festgeste llt -  darin liegt, 
daß interkollektive Konsensfindung bei untersctiiedli- 
cher Interessenlage im m er schw ierig ist und daß des
halb Verfahrensfragen für die einzelnen beteiligten Län
der zunehm end an G ewicht gewinnen, nicht lösen, in
dem  man das Verfahren so weit „vere in facht“ , daß die 
Entscheidungen bei einer Instanz, näm lich dem Bund, 
konzentriert werden.

Ausgeblendet: Verfassungsrechtlicher Rahmen 
und Verfassungswirklichkeit

Dabei bleibt völlig ausgeblendet, daß -  wofür nicht 
nur die Genese des FAG gültiger Fassung, sondern 
neuestens auch diejenige des Gesetzes zum  Ausgle ich 
unterschiedlicher W irtschaftskraft in den Ländern 
(S trukturhilfegesetz) ein Beleg ist -  der Bund im Zusam 
m enwirken mit der ihm politisch nahestehenden Mehr
heit der Länder und im Bundesrat ohnehin dazu neigt, 
die Interessen von M inderheiten nicht hinreichend zu 
berücksichtigen. Dies trifft, w ie sich erw iesen hat, so l
che Länder am stärksten, die politisch nicht m it der B un
desregierung übereinstim m en, die zu den kleineren 
und/oder strukturschwachen Ländern gehören, und ins
besondere die norddeutschen Stadtstaaten Hamburg 
und Bremen.

Ganz im G egensatz zu den Vorschlägen von Bartsch 
und Probst kommt es darauf an, unter Zugrundelegung 
der im G rundgesetz angelegten föderalen Struktur und 
unter Ausbau der Ansätze aus der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 24. 6. 1986 das G e
setzgebungsverfahren so auszugestalten, daß Lösun
gen unter Beteiligung aller Länder erarbeitet werden, in
haltlich nachvollz iehbar und objektivierbar sind und ins
besondere dem föderativen G leichbehandlungsgebot 
Rechnung tragen (BVerfGE 72, Leitsätze 4 bis 10 und S. 

396 ff.).

Die Kritik muß noch m assiver ausfallen: Den Verfas
sern hätte bei der eigenen Begrifflichkeit, die sie bei ih
rem Votum für das „vä terliche“ System  vertikaler Bun
deszuweisungen wählen, überdeutlich werden müssen, 
daß sie sich hierm it nicht m ehr auf dem  Boden der auf 
G leichberechtigung zw ischen allen Beteiligten (also 
auch zw ischen den Ländern und dem Bund) angelegten 
föderalen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland 
bewegen. Natürlich kann es interessant sein, in „re iner“ 
W issenschaft M odelle gänzlich anderer Ausg le ichssy
stem e zur Anregung der Phantasie des Gesetzgebers 
zu ersinnen. Es müßte dann aber deutlicher gem acht 
werden, daß es sich nicht um aktuelle Vorschläge zur 
Politikberatung unter den vorgegebenen, d. h. auch ver
fassungsrechtlichen, Rahm enbedingungen handelt.

D ieses m assive gegen die Vorschläge von Bartsch/ 
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Probst sprechende Argum ent ergänzt und bestätigt d ie 
geschilderten Einwände praktischer und entschei
dungssozio logischer Art. Statt daß M inderheitenschutz 
durch Verfahren ausgebaut wird, w ie es den eigenen 
Präm issen der Autoren entspräche, bleibt dieser bei der 
Verlagerung der wesentlichen Entscheidungskom pe
tenz auf den Bund auf der Strecke.

Der Ausweg aus der Sackgasse

Die Crux des F inanzausgleichs liegt doch derzeit 
darin, daß die M ehrheit der Länder und der Bund nicht 
gewillt sind, entsprechend den sich aus der föderalen 
S truktur der Bundesrepublik ergebenden finanzverfas
sungsrechtlichen Vorgaben zu handeln, weder verfah
rensmäßig noch hinsichtlich der Inhalte. In einer sol
chen Situation können Interessenausgleich und insbe
sondere M inderheitenschutz nicht durch Abbau von Ver
fahrensgarantien und Konzentration der Entscheidung 
beim Bund erre icht werden, sondern nur dadurch, daß 
Bund und Länder ernstlich darauf festge legt werden, in 
für alle Beteiligten w irklich offenen Verhandlungen unter 
E in igungszwang nachvollziehbare und objektivierbare 
E in igungsform eln zur Verteilung der Finanzströme im 
Bund zu finden.

Dem Bund kom m t dabei durchaus die Rolle eines ak
tiven M itgestalters zu. So würde es zu fundierten und 
transparenten Verhandlungen gehören, daß er selbst f i
nanzw irtschaftliche Analysen vorlegt, Einschätzungen 
abgibt und G estaltungsvorschläge unterbreitet. Er darf 
sich nicht -  um das Bundesverfassungsgericht zu zitie
ren -  dam it begnügen, politische Entscheidungen einer 
Länderm ehrheit ohne Rücksicht auf deren Inhalt zu be
urkunden. Dem Bund obliegt g le ichzeitig  m it der aktiven 
Teilnahme die Rolle eines M oderators oder auch e ines-  
wie das B undesverfassungsgericht es ne nn t-e h rliche n  
Maklers.

Da die Bundesregierung, der Bundesgesetzgeber 
und die M ehrheit der Länder sich von diesem  Weg abge
m eldet haben, wird nun das Bundesverfassungsgericht 
ein zweites Mal G elegenheit haben, auf die Einhaltung 
verfassungsrechtlicher M indeststandards zu dringen.

Die zweite Entscheidung zum Finanzausgleich des 
Bundesverfassungsgerichts wird darüber hinaus Be
deutung haben für die Frage, in welche R ichtung ein zu
künftiges gerechtes F inanzausgleichssystem  gehen 
muß, das es insbesondere auf Dauer den norddeut
schen Stadtstaaten erm öglicht, ihre Eigenstaatlichkeit 
verantwortlich wahrzunehm en. Insoweit muß -  darin 
stim m e ich Bartsch und Probst durchaus zu -  über das 
derzeitige F inanzausgle ichssystem  hinausgedacht wer
den.
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